
 

 
Anmerkungen zu den Anregungen und Hinweisen vom Bundesamt für Infrastruktur, 

Umweltschutz, Dienstleistungen der Bundeswehr 

 

Es wurden Anmerkungen und Hinweise zu folgenden Themen gegeben: 

 

• Bauschutzhöhen 

• Beachtung gesetzlicher Vorgaben nach amerikanischem Recht 

• Freihaltung der „clear zones“ und „accident prevention zones I & II“ 
• Erstellung von Lärmgutachten 

 

Bauschutzhöhen 

 

Die Hinweise und Bedenken werden zur Kenntnis genommen.  

In den vorbereitenden Untersuchungen für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich wird die 

grundsätzliche Machbarkeit einer städtebaulichen Entwicklung geprüft. Im Rahmen der Entwicklung 

des Strukturkonzeptes zu den vorbereitenden Untersuchungen, sind die Vorgaben in Bezug auf eine 

mögliche Bauhöhenentwicklung bereits berücksichtigt worden. Entsprechende Unterlagen in 

digitaler Form wurden zur Prüfung bereits versendet. Eine verbindliche Festsetzung von 

Bauschutzhöhen in zeichnerischer und textlicher Form kann erst im Rahmen eines Bebauungsplans 

verbindlich geregelt werden. 

 

Vorgaben nach amerikanischem Recht 

 

Die Anregung zu der Beachtung gesetzlicher Vorgaben nach amerikanischem Recht und der 

Erstellung von Lärmgutachten wurde zur Kenntnis genommen. 

In Bezug auf die Anwendung amerikanischen Rechts wird von folgender Rechtsposition 

ausgegangen: 

 

Die genannten U.S.-gesetzlichen Vorgaben zur Bebauung in der Umgebung von Flughäfen sind 

bekannt. Nach Artikel 2 des Nato-Truppenstatuts liegt jedoch deutsches Recht zugrunde. Das U.S.-

amerikanische Recht gilt nur für Grundstücke, die den Entsendestaaten nach bilateralen 

Verwaltungsabkommen überlassen wurden.  Da sich das in Rede stehende Gebiet außerhalb des 

Militärflugplatzes befindet, ist dies hier nicht der Fall.    

 

Freihaltung der „clear zones“ und „accident prevention zones I & II“ 

 

Bei der Erstellung des Strukturkonzepts im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen für einen 

städtebaulichen Entwicklungsbereich Ostfeld in Wiesbaden ist der Anregung bezüglich der 

Freihaltung der „clear zones“ und „accident prevention zones I & II“ gefolgt worden. 

In der Plangrafik des Strukturkonzepts wurde die Siedlungsfläche innerhalb der o.g. Zonen 

herausgenommen. Somit können keine Hochbauten innerhalb dieser Zonen entstehen.  



Mit der US Army wurden bereits erste Gespräche über die Lage der Flugrouten geführt. Weitere 

Gespräche wurden verabredet, um z.B. über das Procedere und die Möglichkeiten der Verlegung 

der südlichen Sichtflugroute zu diskutieren. Hierzu sind mögliche Termine bereits für Ende August 

2019 vereinbart. 

 

Hinweise zur Erstellung eines Lärmgutachtens 

 

Im gegenwärtigen Planungsstand (vorbereitende Untersuchungen zu einer städtebaulichen 

Entwicklungsmaßnahme) ist es nicht notwendig, ein Lärmgutachten anzufertigen. Lärmgutachten 

sind für Großflughäfen zu erstellen. Der Flugplatz Erbenheim ist kein Großflughafen.  Die Anzahl der 

Flugbewegungen liegen nach der im Frühjahr 2012 zwischen der Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben und dem US-Heereshauptquartier (USAREUR) ausgehandelten 

Nachtragsvereinbarung zu der geltenden Liegenschaftsüberlassungsvereinbarung bei maximal 

20.000 Flugbewegungen pro Jahr. Nach Artikel 3 der EG-Richtlinie 202/49/EG 

(Umgebungslärmrichtlinie) hat ein Großflughafen ein Verkehrsaufkommen von über 50.000 

Bewegungen pro Jahr. Nach § 4 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm sind 

Lärmschutzbereiche bei militärischen Flugplätzen mit einem Verkehrsaufkommen von über 25.000 

Bewegungen pro Jahr festzusetzen. Da der Flugplatz Erbenheim diese Schwelle nicht erreicht, hat 

die Landesregierung, die hierfür zuständig wäre, keinen Lärmschutzbereich festgesetzt. Eine 

Ermittlung der Lärmbelastung wurde daher auch in diesem Zusammenhang nicht vorgenommen. 

Zudem kommt eine schalltechnische Untersuchung zu den Lärmemissionen und -immissionen auf 

dem US-Army-Airfield Wiesbaden zu dem Ergebnis, dass bei normaler Auslastung des 

Flugbetriebes des Erbenheimer Militärflugplatzes, der Bodenlärm tagsüber und nachts durch den 

Autobahnlärm der BAB A66 weitestgehend überdeckt wird, sodass bei normalem Flugverkehr keine 

höheren Lärmimmissionen spürbar sind. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass im späteren Bauleitplanverfahren die Belange des Lärmschutzes 

z.B. bei der Prüfung von baulichen Maßnahmen berücksichtigt werden.   

 
In den vorbereitenden Untersuchungen für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich wird die 

grundsätzliche Machbarkeit einer städtebaulichen Entwicklung geprüft. Ein Teil der vorgebrachten 

Hinweise beziehen sich auf die vorbereitende bzw. verbindliche Bauleitplanung, die dann in Angriff 

genommen wird, wenn die Stadtverordnetenversammlung die Satzung für eine städtebauliche 

Entwicklungsmaßnahme beschlossen hat. Die vorgebrachten Anregungen und Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen und in den folgenden Planungsschritten berücksichtigt.  

 

 

 










